Veranstaltungsorganisation 12
Lernfeld 14: Eine Aktionswoche organisieren und betriebswirtschaftlich beurteilen
Name: 	Klasse: 	Datum:

Erstellung von Dienstplänen

Rechtliche Grundlagen
Sie haben in Politik und Gesellschaft gesetzliche Regelungen für die Arbeitszeiten kennen gelernt. Hierbei sind hauptsächlich zwei Gesetze wichtig. Tragen Sie die für die Dienstplanerstellung notwendigen Regelungen zusammen.
 (Bildquelle: Gerd Altmann auf Pixabay)

Arbeitszeitgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/BJNR117100994.html

Das Arbeitszeitgesetz enthält Regelungen für Erwachsene Mitarbeiter.
Informieren Sie sich im Arbeitszeitgesetz. Notieren Sie unten die entsprechenden Regelungen und geben Sie auch mögliche Ausnahmen an.
Arbeitszeiten:

Maximal 8 Stunden pro Werktag, mit der Möglichkeit auf 10 Stunden zu verlängern, 
sofern der Durchschnitt von 8 Stunden innerhalb von 24 Wochen oder 6 Monaten 
nicht überschritten wird (§3 ArbZG).


Pausen und Ruhezeiten:

Pausen: Mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von über 6 bis 9 Stunden, 
bzw. 45 Minuten bei mehr als 9 Stunden Arbeit (§4 ArbZG). 
Pausen können in Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden.
Ruhezeiten: Mindestens 11 Stunden Ruhezeit nach dem Arbeitsende (§5 ArbZG).


Sonn- und Feiertagsarbeit:

Grundsätzliches Verbot mit Ausnahmemöglichkeiten für die Gastronomie. 
Arbeit an Sonn- und Feiertagen erfordert einen Ersatzruhetag (§9 ArbZG, §11 ArbZG).



Jugendarbeitsschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/

Informieren Sie sich im Jugendarbeitsschutzgesetz. Notieren Sie unten die entsprechenden Regelungen und geben Sie auch mögliche Ausnahmen an.

Arbeitszeiten:
Jugendliche dürfen maximal 8 Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich arbeiten 
(§8 JArbSchG). Unter bestimmten Voraussetzungen ist Mehrarbeit erlaubt,
 jedoch darf die Arbeitszeit inklusive Mehrarbeit 8,5 Stunden täglich 
nicht überschreiten (§8 JArbSchG). In der Gastronomie dürfen Jugendliche in der Nachtzeit 
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nicht arbeiten


Pausen und Ruhezeiten:

Bei einer Arbeitszeit von mehr als 4,5 Stunden müssen Jugendliche 
eine Pause von mindestens 30 Minuten haben. 
Bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden ist mindestens 
60 Minuten Pause vorgeschrieben (§11 JArbSchG).
Jugendliche müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 12 Stunden haben (§13 JArbSchG).


Sonn- und Feiertagsarbeit:

Jugendliche dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen nicht 
beschäftigt werden (§16 JArbSchG). Eine Ausnahme gibt es für das Gastgewerbe.
Allerdings soll jeder zweite Sonntag, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen 
beschäftigungsfrei bleiben. (§17 JArbSchG).
Arbeitet ein Jugendlicher ausnahmsweise an einem Sonn- oder Feiertag, muss ihm ein 
Ersatzruhetag innerhalb von zwei Wochen gewährt werden (§17 JArbSchG).
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